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Präambel 
Die Firma Schenken & Werben für verkaufsfördernde Produkte bietet seinen Kunden kreative 
Komplettlösungen im Bereich des Marketings an. Hierzu gehört insbesondere die Entwicklung, 
Gestaltung und Beschaffung von Werbemitteln. Schenken & Werben beliefert ausschließlich 
gewerbliche Kunden (keine Endkunden/Verbraucher). 
 
(Verlängerter)  Eigentumsvorbehalt 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer ist allerdings 
berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb weiter zu 
veräußern/verschenken. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Käufer sämtliche 
Forderungen wegen des Weiterverkaufs an uns sicherungshalber ab.  
 
Angebote, Preise und Auftrag 
Angebote und Preise in Katalogen, Flyern und unserer Homepage gelten unverbindlich und 
freibleibend. Sie werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich.  
Alle Preise verstehen sich in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer, unfrei ab 74078 Heilbronn. 
Mindestbestellmenge nach Vereinbarung und den jeweiligen Verpackungseinheiten. 
Mit der Auftragserteilung stellen Sie sicher, dass das von Ihnen im Rahmen der 
Auftragsdurchführung uns überlassene Datenmaterial entweder frei von Rechten Dritter ist 
bzw. Ihnen vom jeweils Berechtigten sämtliche Nutzungsrechte hieran eingeräumt wurden, 
mithin Dritte keine Rechte an den für Sie vertragsgemäß erbrachten Leistungen und/oder 
Teilen hiervon geltend machen können. Insoweit sind sämtliche Rechte für das Schenken & 
Werben überlassene (Daten-) Material vom Kunden vor Auftragserteilung selbst zu klären.  
Von vorstehender Regelung umfasst sind insbesondere für den jeweiligen Auftrag bestimmte 
Logos/Kennzeichen und sonstige Dateien. 
 
Erklärung der Produktionsfreigabe 
Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, erteilt der Kunde bei Auftrag gleichzeitig eine 
Produktionsfreigabe. In vielen Fällen versenden wir jedoch eine Druckfreigabe in welcher der 
Druckstand und das von uns bearbeitete Logo auf dem Artikelfoto abgebildet sind. Die 
Druckfreigabe erfolgt durch den Besteller unter Verwendung einer durch Schenken & Werben 
mit dem Muster/der Abbildung übermittelten Vorlage per Telefax und/ oder Email. Sollte 
diese nicht binnen 3 Tagen unterschrieben zurück geschickt sein, so gilt sie als anerkannt. Der 
vereinbarte Liefertermin kann sich durch eine vom Kunden verspätet erteilte Druckfreigabe 
auch dementsprechend nach hinten verschieben. Für einen geringen Geldbetrag werden auch 
Produktandruckmuster per Post verschickt. Ab einem Auftrag von ca. 2.000 Stück ist das 
Andruckmuster kostenlos zzgl. Versand. Auf der Basis des Musters oder dessen Abbildung 
kann der Besteller entweder Änderungswünsche abgeben oder die Druckfreigabe erklären. 
Die Freigabeerklärung erfolgt unwiderruflich. 
 
 
Druck und Logobearbeitung 
Größe, Farbe und Platzierung des Logos erfolgt nach unserem professionellen Ermessen, 
sofern es nicht im Sinne einer Druckfreigabe vereinbart wurde. Wir sind bemüht, Ihr 
Druckmotiv so getreu wie möglich Ihrer Vorlage folgend umzusetzen. Wir übernehmen 
keinerlei Haftung für Drucke, die aufgrund filigraner Kleindarstellungen zulaufen und dadurch 
nicht richtig dargestellt werden können. 
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Von Schenken & Werben im Rahmen eines sich (ggf. auch lediglich anbahnenden) 
Vertragsverhältnisses erbrachte Leistungen wie beispielsweise (aber nicht abschließend) die 
graphische Erstellung von Logoentwürfen, etc. liegen im Hinblick auf sich an diesen 
Vorleistungen manifestierende (gewerbliche Schutz-) Rechte wie Urheber-/ 
Geschmacksmuster-/ Markenrechte u.a. ausschließlich bei Schenken & Werben. Nutzungs- 
und/oder Verwertungsrechte gleich welcher Art werden dem Kunden vorbehaltlich einer 
anderweitigen Vereinbarung nicht eingeräumt. Dies gilt auch dann, soweit die 
Arbeitsergebnisse unter Mithilfe und auf Vorgaben des Kunden entstanden sind. Der Kunde ist 
in solchen Fällen gegebenenfalls als Miturheber anzusehen, verzichtet gegenüber Schenken & 
Werben jedoch unwiderruflich auf die Geltendmachung von Nutzungs-, Verwertungs- 
und/oder sonstigen nach Urhebergesetz in Frage kommenden Rechten.  
Wir behalten uns vor, die uns übergebenen Logos und oder im Auftrag gefertigte Artikel als 
Muster mit zu produzieren, um sie für Eigenwerbung zu nutzen. 
Auf der Rückseite des Artikels wird in den meisten Fällen unser Firmenname angebracht. 
 
Zahlungsbedingungen 
Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen sofort, spätestens aber innerhalb von 
7 Tagen auszugleichen. Skontoabzug ist nur zulässig, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.  
Bei Neukunden oder Kunden, die bereits in der Vergangenheit unsere Zahlungskonditionen 
nicht ordnungsgemäß nachgekommen sind, behalten wir uns vor in Ausnahmefällen die Ware 
erst gegen Vorauskasse zu produzieren. 
 
Liefer- und Leistungszeit 
Erfolgen aus von uns nicht zu vertretenden Gründen Lieferungen oder Leistungen unserer 
Lieferanten an uns nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig oder treten Ereignisse höherer 
Gewalt ein, werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren. Wir behalten uns vor, 
die Lieferung um die Dauer der Nichtverfügbarkeit zu verschieben oder wegen des noch nicht 
erfüllten Teils vom Vertrag ganz zurückzutreten, wenn wir unserer vorstehenden  
Informationspflicht nachgekommen sind. Im Falle des Rücktritts werden wir erbrachte 
Gegenleistungen des Kunden unverzüglich erstatten.  
Mit Übergabe der Ware an den mit deren Verbringung beauftragten Unternehmer erfüllt 
Schenken & Werben die ihr obliegende Lieferverpflichtung. Zu gleichem Zeitpunkt geht die 
Gefahr für sämtliche an der Ware entstehende Schäden auf den Kunden über. 
 
Datenschutz 
Eine Weitergabe von kundenbezogenen Daten an Dritte zu Werbezwecken erfolgt nicht. 
Schenken & Werben versichert, bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten des Bestellers die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
und anderer einschlägiger Rechtsnormen zu beachten. Es werden stets nur die Daten erhoben 
und gespeichert, die zur Nutzung eines Services unbedingt erforderlich sind. Persönliche 
Daten werden vertraulich behandelt. Sie werden an Dritte nur dann weitergegeben, wenn 
dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung unbedingt erforderlich ist. (z.B. Druckereien oder 
Logistikdienstleister) 
 
Gewährleistung und Haftung 
Schenken & Werben erfüllt die ihr obliegenden vertraglichen Verpflichtungen mit aller 
gebotenen Sorgfalt und im Interesse des Kunden. Die Parteien sind sich bewusst, dass es aus  
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produktionstechnischen Gründen zu geringfügigen Mehr- oder Minderlieferungen von bis zu 
10 % kommen kann. Auch darüber hinaus bleibt eine lediglich geringfügige Minderung der 
Brauchbarkeit außer Betracht und berechtigt den Kunden nicht zur Geltendmachung etwaiger 
Gewährleistungsrechte. Bei einer Minderlieferung erstellen wir Ihnen eine entsprechende 
Gutschrift. Eine Nachproduktion oder ähnliches ist ausgeschlossen. Bei einer Mehrlieferung 
wird Ihnen diese entsprechend berechnet. 
 
Der Kunde hat die gelieferten Waren nach Erhalt unverzüglich auf offensichtliche Mängel zu 
untersuchen und diese sofort nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der 
Ware festgestellt wurde, Schenken & Werben unter Beifügung der Rechnung oder Quittung 
schriftlich anzuzeigen. Es gilt § 377 HGB. Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens 2 
Wochen nach Erhalt der Lieferung, schriftlich geltend zu machen. Bei verdeckten Mängeln 
verlängert sich diese Frist auf 1 Woche nach Feststellung, längstens aber auf 6 Monate nach 
Wareneingang. Fernmündliche Beanstandungen müssen unverzüglich schriftlich bestätigt 
werden. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei Schenken 
& Werben. Unterlässt der Kunde diese Unterrichtung, so gilt die gelieferte Ware als 
genehmigt, soweit es sich bei dem Mangel nicht um einen versteckten Mangel gehandelt hat 
und soweit Schenken & Werben wegen des Mangels nicht Arglist vorzuwerfen ist. 
Wenn weniger als 3% der Lieferung Mängel aufweist, berechtigt dies nicht die Beanstandung 
der gesamten Lieferung. 
 
Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Gerichtsstand für aus einer Geschäftsbeziehung erwachsende Rechtsstreitigkeiten ist 74078 
Heilbronn am Neckar. Schenken & Werben behält sich indes vor, den Kunden auch am Gericht 
dessen Wohn- bzw. Unternehmenssitzes zu verklagen. 
Auf alle mit Schenken & Werben abgeschlossenen Verträge findet ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-Kaufrechts (CISG) Anwendung. 
  
Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam bzw. lückenhaft sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die mangelhafte oder lückenhafte Bestimmung ist in 
eine solche umzudeuten, deren wirtschaftlicher und juristischer Sinn der mangelhaften 
Bestimmung möglichst nahe kommt, aber wirksam und/oder vollständig ist. 
 
  
1. Vertragspartner ist   
Schenken & Werben e.K. 
Falterstraße 8 
74078 Heilbronn, Deutschland  
E-Mail: info@schenken-werben.de 
Telefon: 07131 – 24010 
Telefax: 07131 – 24041 
 
stand, Heilbronn 01.09.2011 
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